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Artikel III-210 (ex-Artikel 22)

(1) Die Verwaltungsausgaben, die den Organen aus den Bestimmungen über die in diesem
Kapitel genannten Bereiche entstehen, gehen zulasten des Haushalts der Union.

(2) Die operativen Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung dieser Bestimmun-
gen gehen ebenfalls zulasten des Haushalts der Union, mit Ausnahme der Ausgaben aufgrund von
Maßnahmen mit militärischen oder verteidigungspolitischen Bezügen und von Fällen, in denen der
Rat einstimmig etwas anderes beschließt.

In Fällen, in denen die Ausgaben nicht zulasten des Haushalts der Union gehen, gehen sie nach dem
Bruttosozialprodukt-Schlüssel zulasten der Mitgliedstaaten, sofern der Rat nicht einstimmig etwas
anderes beschließt. Die Mitgliedstaaten, deren Vertreter im Rat eine förmliche Erklärung nach
[Artikel 9 Absatz 1 Unterabsatz 2] abgegeben haben, sind nicht verpflichtet, zur Finanzierung von
Ausgaben für Maßnahmen mit militärischen oder verteidigungspolitischen Bezügen beizutragen.

(3) Mit einem Beschluss des Rates Es werden besondere Verfahren festgelegt, um den
schnellen Zugriff auf die Haushaltsmittel der Union zu gewährleisten, die für die Sofortfinanzierung
von Initiativen im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, insbesondere von
Tätigkeiten zur Vorbereitung der in [Teil I Artikel 32 Absatz 1] der Verfassung genannten
Missionen, bestimmt sind.

Die Tätigkeiten zur Vorbereitung der in [Teil I Artikel 32 Absatz 1] der Verfassung genannten
Missionen, die nicht zulasten des Haushalts der Union gehen, werden aus einem aus Beiträgen der
Mitgliedstaaten gebildeten Anschubfonds finanziert.

Der Rat beschließt mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag des Ministers für auswärtige
Angelegenheiten

a)       die Modalitäten für die Fondsbildung und -finanzierung, insbesondere die Höhe der Mittel-
zuweisungen für den Fonds sowie die Rückzahlungsmodalitäten;

b)       die Modalitäten für die Fondsverwaltung;

c)       die Modalitäten für die Finanzkontrolle.

Plant der Rat eine Mission im Sinne von Teil I [Artikel 32 Absatz 1] der Verfassung, die nicht aus
dem Haushalt der Union finanziert werden kann, so ermächtigt er den Minister für auswärtige
Angelegenheiten zur Inanspruchnahme dieses Fonds. Der Minister für auswärtige Angelegenheiten



erstattet dem Rat Bericht über die Erfüllung dieses Mandats.

Explanation :

- Das Europäische Parlament und der Rat haben eine gemeinsame Zuständigkeit als
Haushaltsbehörde.

- Die grundsätzliche Einrichtung eines Fonds außerhalb des Unionshaushaltes wird
abgelehnt. Der Rat kann bereits jetzt jederzeit einen entsprechenden Fonds einrichten,
wenn er dies wünscht. Insbesondere ist eine Beschlussfassung mit qualifizierter
Mehrheit über die Modalitäten eines solchen Fonds nicht akzeptabel.


